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Resolution 2179 (2014) 

verabschiedet auf der 7276. Sitzung des Sicherheitsrats 
am 14. Oktober 2014 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen und die Erklärungen seines Präsiden-
ten über die Situation in Sudan und Südsudan, insbesondere die Resolutionen 1990 (2011), 
2024 (2011), 2032 (2011), 2046 (2012), 2047 (2012), 2075 (2012), 2104 (2013), 2126 
(2013) und 2156 (2014) sowie die Erklärungen seines Präsidenten S/PRST/2012/19 und 
S/PRST/2013/14 und die Presseerklärungen des Rates vom 18. Juni 2012, 21. September 
2012, 28. September 2012, 6. Mai 2013, 14. Juni 2013, 14. Februar 2014 und 17. März 
2014,  

 in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, Unabhängig-
keit, Einheit und territorialen Unversehrtheit Sudans und Südsudans sowie zu den Zielen 
und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und unter Verweis auf die Wichtigkeit 
der Grundsätze der guten Nachbarschaft, der Nichteinmischung und der regionalen Zusam-
menarbeit,  

 erneut erklärend, dass die Hoheitsgrenzen von Staaten nicht gewaltsam verändert 
werden dürfen und dass alle Gebietsstreitigkeiten ausschließlich mit friedlichen Mitteln bei-
zulegen sind,  

 erklärend, dass er der vollständigen und umgehenden Regelung aller noch offenen 
Fragen des Umfassenden Friedensabkommens Vorrang beimisst,  

 in Bekräftigung seiner früheren Resolutionen 1265 (1999), 1296 (2000), 1674 (2006), 
1738 (2006) und 1894 (2009) über den Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflik-
ten, 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011), 2068 (2012) und 2143 (2014) über Kinder und 
bewaffnete Konflikte, 1502 (2003) über den Schutz von humanitärem Personal und Perso-
nal der Vereinten Nationen und 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 
(2010), 2106 (2013) und 2122 (2013) über Frauen und Frieden und Sicherheit,  

 unter Hinweis auf die Verpflichtungen, die die Regierung Sudans und die Regierung 
Südsudans in dem Abkommen vom 20. Juni 2011 zwischen der Regierung Sudans und der 
Sudanesischen Volksbefreiungsbewegung über vorläufige Regelungen für die Verwaltung 
und Sicherheit des Gebiets Abyei, dem Abkommen vom 29. Juni 2011 zwischen der Regie-
rung Sudans und der Regierung Südsudans über Grenzsicherheit und den Gemeinsamen 
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Mechanismus für politische und Sicherheitsfragen, dem Abkommen vom 30. Juli 2011 zwi-
schen der Regierung Sudans und der Regierung Südsudans über die Unterstützungsmission 
für die Grenzüberwachung sowie in den Abkommen vom 27. September 2012 über die Zu-
sammenarbeit beziehungsweise über Sicherheitsregelungen, dem Beschluss des Gemeinsa-
men Mechanismus für politische und Sicherheitsfragen vom 8. März 2013 und der Umset-
zungsmatrix vom 12. März 2013, die von der Regierung Sudans und der Regierung Südsu-
dans in Addis Abeba unter der Ägide der Hochrangigen Umsetzungsgruppe der Afrikani-
schen Union geschlossen wurden, eingegangen sind,  

 betonend, wie wichtig die volle Beteiligung von Frauen an der Durchführung der Ab-
kommen und an der Verhütung und Beilegung von Konflikten und der Friedenskonsolidie-
rung im Allgemeinen ist, 

 mit dem Ausdruck seiner vollen Unterstützung für die Anstrengungen, die die Afrika-
nische Union in Bezug auf die Situation zwischen der Republik Sudan und der Republik 
Südsudan unternimmt, um die gegenwärtigen Spannungen abzubauen und die Wiederauf-
nahme der Verhandlungen über die Beziehungen nach der Sezession und die Normalisie-
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 in Würdigung der den Parteien von der Hochrangigen Umsetzungsgruppe der Afrika-
nischen Union, namentlich ihrem Vorsitzenden, Präsident Thabo Mbeki und den ehemaligen 
Präsidenten Abdulsalami Abubakar und Pierre Buyoya, dem Vorsitzenden der Zwischen-
staatlichen Behörde für Entwicklung, dem äthiopischen Ministerpräsidenten Hailemariam 
Desalegn, dem Sondergesandten des Generalsekretärs für Sudan und Südsudan, Haile Men-
kerios, und der Interims-Sicherheitstruppe der Vereinten Nationen für Abyei (UNISFA) 
auch weiterhin geleisteten Hilfe,  

 in Würdigung der Anstrengungen, die die UNISFA zur wirksamen Durchführung ihres 
Mandats unternimmt, namentlich indem sie friedliche Wanderungsbewegungen im gesam-
ten Gebiet Abyei weiter erleichtert und zur Konfliktprävention, Vermittlung und Abschre-
ckung beiträgt, und mit dem Ausdruck seiner höchsten Anerkennung für die Arbeit der trup-
penstellenden Länder,  

 mit Besorgnis Kenntnis nehmend von der fragilen Sicherheitslage im Gebiet Abyei, 
den Beitrag anerkennend, den die UNISFA seit ihrer Entsendung zur Stärkung des Friedens 
und der Stabilität geleistet hat, und entschlossen, ein Wiederaufleben der Gewalt gegen Zi-
vilpersonen oder deren Vertreibung zu verhindern und Konflikte zwischen den Volksgrup-
pen abzuwenden,  

 mit dem Ausdruck seiner Entschlossenheit, dass die Frage des künftigen Status Abyeis 
durch Verhandlungen zwischen den Parteien im Einklang mit dem Umfassenden Friedens-
abkommen und nicht durch einseitige Maßnahmen einer Partei beigelegt wird, 

 tief besorgt über das bestehende Vakuum in Bezug auf die öffentliche Verwaltung und 
die Rechtsstaatlichkeit im Gebiet Abyei, da sich die Einrichtung der Verwaltung, des Rates 
und der Polizei des Gebiets Abyei, einschließlich einer für besondere Fragen im Zusam-
menhang mit der nomadischen Wanderung zuständigen Sondereinheit, die allesamt für die 
Wahrung der öffentlichen Ordnung und die Verhütung von Konflikten zwischen den Volks-
gruppen in Abyei unverzichtbar sind, weiter verzögert,  

 besorgt
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 betonend, dass die Einhaltung der Menschenrechte wirksam überwacht werden muss, 
namentlich im Hinblick auf jede sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt sowie Rechts-
verletzungen und Missbräuche an Kindern, feststellend, dass bei der Operationalisierung der 
Menschenrechtsbeobachtung im Gebiet Abyei keine Entwicklungen stattgefunden haben, 
und mit dem erneuten Ausdruck seiner Besorgnis darüber, dass die Parteien nicht zu diesem 
Zweck mit dem Generalsekretär zusammenarbeiten,  

 ferner unter Betonung der dringenden Notwendigkeit, die Bereitstellung humanitärer 
Hilfe an alle betroffenen Gemeinschaften im Gebiet Abyei zu erleichtern,  

 bekräftigend, wie wichtig die freiwillige, sichere und geordnete Rückkehr und die 
dauerhafte Wiedereingliederung der Vertrieb
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 3. verlangt erneut, dass Sudan und Südsudan die Arbeit des Gemeinsamen Auf-
sichtskomitees für Abyei umgehend wiederaufnehmen, fordert die Regierung Südsudans 
auf, umgehend einen Kovorsitzenden für das Aufsichtskomitee zu benennen, um stetige 
Fortschritte bei der Durchführung des Abkommens vom 20. Juni 2011 zu gewährleisten, 
einschließlich der Umsetzung der Beschlüsse des Aufsichtskomitees, und ersucht den Gene-
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 10.  unterstützt den Beschluss des Gemeinsamen Aufsichtskomitees für Abyei vom 


